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 Beratungsfolge
Sozialausschuss 28.10.2025
Haupt- und Finanzausschuss 29.10.2025
Gemeindevertretung 03.11.2025

 
 
Betreff
Kooperationsvertrag Kindertagespflege
 
Beschlüsse
 
27.08.2025 Gemeindevorstand
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Hohenstein empfiehlt der Gemeindevertretung
der Vorlage A1/080/2025 (Kooperationsvereinbarung Kindertagespflege) in der
vorgelegten  Form zuzustimmen.
 
mehrheitlich beschlossen
 
28.10.2025 Sozialausschuss
Wird mündlich vorgetragen
 
29.10.2025 Haupt- und Finanzausschuss
Wird mündlich vorgetragen
 
 
Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein beschließt den Kooperationsvertrag
Kindertagespflege in der vorgelegten Form. Darüber hinaus wird die Gemeindevertretung
durch die Verwaltung im März des jeweiligen Jahres im Zuge der Berichterstattung zu den
KiTa Stichtagszahlen auch über den Vollzug der Richtlinie in geeigneter Weise informiert.
 
 
Begründung
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein hat in der Sitzung vom 10.07.2023 die
Förderung der Arbeit von Tagespflegepersonen beschlossen. Um haushaltsrechtlich den
Beschluss zur finanziellen Förderung der Tagespflegepersonen ausführen zu können,
wurden der Gemeindeverwaltung Vertragsvorlagen sowie Daten, nach Erteilung einer
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten, zur Verfügung gestellt. Die
Abrechnung ist seit August 2023 bisher nach diesen Angaben erfolgt. Zur Umsetzung
verwaltungsrechtlicher Vorgaben ist eine Richtlinie in Verbindung mit einem
Kooperationsvertrag zu beschließen. Der anhängende Entwurf bezieht sich grundlegend auf
die „Satzung Kindertagespflege – Satzung über die Teilnahme an der Kindertagespflege, die
Erhebung von pauschalierten Kostenbeiträgen und die Gewährung laufender
Geldleistungen“ (in Kraft seit 01.03.2022) des Rheingau-Taunus-Kreises. Die betroffenen
Tagespflegepersonen wurden im Prozess beteiligt. Die Richtlinie mit
Kooperationsvereinbarung wurde an den Hessischen Städte- und Gemeindebund (HSGB)



versendet, mit der Bitte um Prüfung hinsichtlich der rechtlichen Vorgaben. Der HSGB hat zu
der Richtlinie und der Kooperationsvereinbarung keine Anmerkung. Die Regelungen seien
nachvollziehbar und sinnvoll, um die Förderung für beide Seiten verlässlich zu gestalten.
Insbesondere merkt der HSGB an, dass es der Kommune im Rahmen der kommunalen
Selbstverwaltung freisteht auch die Förderung für Kinder über 3 Jahren zu unterstützen,
sofern die Haushaltslage dies zulässt.  
 
 
Demographie-Check/ Barrierefreiheit
Finanzielle Auswirkungen
 
Keine Ausgaben zu leisten:  
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit:  
Haushaltsstelle:  
Haushaltsansatz €  
Bereits ausgegeben €:  
Noch vorhanden €:  
Haushaltsmittel stehen nicht bereit:  
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen:  üpl        apl
Zur Deckung sind folgende Mittel verfügbar:
Haushaltsstelle:
Haushaltsansatz €:
Bereits ausgegeben €:
Noch vorhanden €:

 

Finanzielle Bewertung des Fachbereiches:    gez.: Thorsten Motz
 
 
Anlagen (in SessionNet)
2025_08_28 Richtline zur Förderung der Kindertagespflege in Hohenstein nebst 
Kooperationsvereinbarung.pdf 
 
 




